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Für NRW gilt folgendes:
Liegt die Nichtversetzung am Ende der Klasse 9 an mangelhaften Leistungen in den Fächern
Latein, Englisch oder Französich dann hat der betreffende Schüler den Hauptschulabschluss
nach Klasse 9 erreicht! Diese Fächer gibt es an der Hauptschule nicht bzw. haben keinen F1
sondern F2 Status. Das gilt auch für Englisch.
Trotzdem ist natürlich die 10-jährige Schulpflicht des betreffenden Schülers erfüllt und das was
ich weiter oben geschrieben habe gilt!

Aktenklammer: Auch wenn der Schüler nochmal eine Nachprüfung versuchen kann und auch
wenn er eventuell doch einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erreichen kann, so sollte man
den Eltern doch DRINGEND raten den Schüler jetzt schon umzumelden. Die ständigen
Misserfolge nagen doch auch am Selbstbewusstsein. Nicht wenige Schüler geben sich durch die
ständigen schlechten Noten selbst auf und schaffen es am Ende nicht mal mehr an der
Realschule, weil sie einfach absolut keine Lust mehr auf Schule haben.
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